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SSSSYNOPSEYNOPSEYNOPSEYNOPSE     
zum Regierungsentwurf vom 12.4.2017 eines Gesetzes zur Stärkung 

von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 

KostenbeteiligungKostenbeteiligungKostenbeteiligungKostenbeteiligung 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

 

§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 

[…] 

(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belas-

tung gelten die §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a des 

Zwölften Buches entsprechend, soweit nicht 

Landesrecht eine andere Regelung trifft. Bei 

der Einkommensberechnung bleibt die Eigen-

heimzulage nach dem Eigenheimzulagenge-

setz außer Betracht. 

Fassung ab 1.1.2020: 

§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 

[…] 

(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belas-

tung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des 

Zwölften Buches entsprechend, soweit nicht 

Landesrecht eine andere Regelung trifft. Bei 

der Einkommensberechnung bleibt die Eigen-

heimzulage nach dem Eigenheimzulagenge-

setz außer Betracht. 

§ 94 Umfang der Heranziehung 

[…] 

(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht 

außerhalb des Elternhauses erbracht und 

bezieht einer der Elternteile Kindergeld für 

den jungen Menschen, so hat dieser unab-

hängig von einer Heranziehung nach Ab-

satz 1 Satz 1 und 2 und nach Maßgabe des 

Absatzes 1 Satz 3 und 4 einen Kostenbeitrag 

in Höhe des Kindergeldes zu zahlen. Zahlt der 

Elternteil den Kostenbeitrag nach Satz 1 nicht, 

so sind die Träger der öffentlichen Jugendhil-

fe insoweit berechtigt, das auf dieses Kind 

entfallende Kindergeld durch Geltendma-

chung eines Erstattungsanspruchs nach § 74 

Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes in 

Anspruch zu nehmen. 

 

 

 

 

(4) […] 

[…] 

§ 94 Umfang der Heranziehung 

[…] 

(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht 

außerhalb des Elternhauses erbracht und 

bezieht einer der Elternteile Kindergeld für 

den jungen Menschen, so hat dieser unab-

hängig von einer Heranziehung nach Ab-

satz 1 Satz 1 und 2 und nach Maßgabe des 

Absatzes 1 Satz 3 und 4 einen Kostenbeitrag 

in Höhe des Kindergeldes zu zahlen. Zahlt der 

Elternteil den Kostenbeitrag nach Satz 1 nicht, 

so sind die Träger der öffentlichen Jugendhil-

fe insoweit berechtigt, das auf dieses Kind 

entfallende Kindergeld durch Geltendma-

chung eines Erstattungsanspruchs nach § 74 

Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes in 

Anspruch zu nehmen. Bezieht der Elternteil 

Kindergeld nach § 1 Absatz 1 des Bundeskin-

dergeldgesetzes, gilt Satz 2 entsprechend. 

Bezieht der junge Mensch das Kindergeld 

selbst, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) […] 

[…] 
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Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

(6) Bei vollstationären Leistungen haben jun-

ge Menschen und Leistungsberechtigte nach 

§ 19 nach Abzug der in § 93 Absatz 2 ge-

nannten Beträge 75 Prozent ihres Einkom-

mens als Kostenbeitrag einzusetzen. Es kann 

ein geringerer Kostenbeitrag erhoben oder 

gänzlich von der Erhebung des Kostenbei-

trags abgesehen werden, wenn das Ein-

kommen aus einer Tätigkeit stammt, die dem 

Zweck der Leistung dient. Dies gilt insbeson-

dere, wenn es sich um eine Tätigkeit im sozia-

len oder kulturellen Bereich handelt, bei der 

nicht die Erwerbstätigkeit, sondern das soziale 

oder kulturelle Engagement im Vordergrund 

stehen. 

(6) Bei vollstationären Leistungen haben jun-

ge Menschen und Leistungsberechtigte nach 

§ 19 nach Abzug der in § 93 Absatz 2 ge-

nannten Beträge 50 Prozent ihres Einkom-

mens als Kostenbeitrag einzusetzen. § 93 Ab-

satz 4 ist nicht anwendbar. Folgendes Ein-

kommen aus einer Erwerbstätigkeit innerhalb 

eines Monats bleibt für den Kostenbeitrag 

unberücksichtigt:  

1. Einkommen aus Schülerjobs oder Praktika 

mit einer Vergütung bis zur Höhe von 150 

Euro monatlich, 

2. Einkommen aus Ferienjobs zweimal im 

Kalenderjahr bis zu einer Dauer von je-

weils maximal 4 Wochen bis zur Höhe von 

jeweils 400 Euro oder einmal im Kalender-

jahr bis zu einer Dauer von maximal 

6 Wochen bis zur Höhe von 800 Euro oder 

3. 150 Euro monatlich als Teil einer Ausbil-

dungsvergütung. 

Für ehrenamtliche Tätigkeiten gilt Satz 3 

Nummer 1 und 2 entsprechend. 

 


